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Satzungsänderungsantrag 3
Ruhende Mitgliedschaft für inaktive Mitgliedsgruppen

Der Bundesvorstand beantragt, den § 4 Mitgliedschaft Abs. 14 der Satzung 
um einen Satz zu ergänzen:

Ergänzung des § 4 Mitgliedschaft, Abs. 14 um den Satz:
Hat eine Mitgliedsgruppe zwei Jahre in Folge keine Mitteilung abgegeben, so 
so ruhen ihre in §7 (2) genannten Rechte bis zur Abgabe einer Mitteilung.

Bisheriger Wortlaut § 4 Mitgliedschaft, Abs. 14:
(14)  Mitgliedsgruppen  teilen  dem  Verein  jährlich  ihre  aktuellen 
Mitgliedszahlen (im Fall von eingetragenen Vereinigungen) oder ihre 
durchschnittliche  Anzahl  an  Gruppenmitgliedern  (im  Fall  von 
Jugendgruppen) mit.

Geänderter Wortlaut § 4 Mitgliedschaft, Abs. 14:
(14)  Mitgliedsgruppen  teilen  dem  Verein  jährlich  ihre  aktuellen 
Mitgliedszahlen (im Fall von eingetragenen Vereinigungen) oder ihre 
durchschnittliche  Anzahl  an  Gruppenmitgliedern  (im  Fall  von 
Jugendgruppen) mit.  Hat eine Mitgliedsgruppe zwei Jahre in Folge 
keine  Mitteilung  abgegeben,  so  ruhen  ihre  in  §7  (2)  genannten 
Rechte bis zur Abgabe einer Mitteilung.

Begründung:
Die Ergänzung stellt  sicher,  dass Mitgliedsgruppen ihrer Mitteilungspflicht 
regelmäßig  nachkommen  und  aktuelle  Daten  für  die  Verbandsarbeit 
vorliegen.  Gleichzeitig  schafft  sie  eine  klare  und  verhältnismäßige 
Konsequenz  bei  wiederholter  Nichterfüllung;  ohne  unmittelbar  einen 
Ausschluss vorzusehen.

§7 (2)
§ 7 Mitgliederversammlung
(2)  In  der  Mitgliederversammlung  genießen  alle  Mitglieder  des 
Jugendnetzwerk  Lambda  Anwesenheits-,  Rede-  und  Antragsrecht,  das 
Vorschlagsrecht für Wahlämter sowie das passive Wahlrecht.


